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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1966

Norm

ABGB §1325 D7

ASVG §105a

ASVG §332 A

Rechtssatz

Zur Frage der Berücksichtigung des Hil7osenzuschusses bei Berechnung des Verdienstentganges (Der Kläger hat eine

Abgeltung der auf die unfallskausale Hil7osigkeit zurückzuführenden Vermehrung seiner Bedürfnisse nicht begehrt;

damit hat er aber vorweg berücksichtigt, daß zufolge der Legalzession des § 332 ASVG nur der

Sozialversicherungsträger legitimiert ist, einen derartigen Ersatzanspruch gegen den Beklagten geltend zu machen).
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